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Stellungnahme 
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Sehr geehrte Frau Staatsrätin Chassot 
Sehr geehrter Herr Staatsrat Vonlanthen 
 
In Vertretung der Sektionen Düdingen, Freiburg Stadt und Umgebung, Kerzers, Murten, Schmitten, Tafers, 
Wünnewil-Flamatt unterbreitet Ihnen der Verein Schule&Elternhaus als kantonale Dachorganisation folgende 
Stellungnahme: 
 
Der Vorstand des Vereins hat die Vorschläge insbesondere vor dem Hintergrund der Vor- und Nachteile 
für die Schüler/-innen und ihre Eltern geprüft und nimmt zu den Varianten 7 und 8 Stellung wie folgt: 
 
Im Unterschied zu den anderen Varianten, haben die Varianten 7 und 8 den Vorteil, dass sie keine 
Altersgruppe benachteiligt. Lehrpersonen, die in den Lehrberuf einsteigen, können in Anbetracht der 
Anforderungen des Berufs einen ebensolchen Anspruch auf Entlastung erheben, wie Lehrpersonen ab 
55 Jahren. Für die Eltern ist es wichtig, die Lehrpersonen bei gutem psychischem Wohlbefinden zu 
wissen.  
 
In verschiedenen Gemeinden des Seebezirks ist bereits jeweils am Montag der Schulbeginn. Andernorts 
wünschen sich viele Eltern sich seit langem, dass die ersten beiden Tage des Schuljahres (Donnerstag 
und Freitag) aus dem Schulkalender gestrichen werden. Schule&Elternhaus teilt aber die Meinung der 
Arbeitsgruppe, dass es für die Eltern schwierig ist, für zwei zusätzliche Tage im Jahr Betreuungslösun-
gen zu finden. Eine entsprechende ausserschulische Betreuung muss deshalb zum öffentlichen Angebot 
gehören. 
 
Schule&Elternhaus bevorzugt im speziellen die Variante 7 aus folgenden Gründen: 
 

- für Kinder wie Eltern ist eine kurzzeitige Stellvertretung von 2 Ferienwochen (Feriengratifikation 
im 10., 20., 30. Dienstjahr)  resp. 5 Ferientagen (im 35., 40. Dienstjahr) überschaubarer. Das 
aufgebaute Vertrauensverhältnis zwischen einer Lehrperson und den Kindern/Eltern kann so 
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unbeschadet kurz unterbrochen und anschliessend fortgesetzt werden. 
- Die Feriengratifikation für eine Lehrperson trifft das einzelne Kind nur einmal.  
- Eine Altersentlastung von 2 Unterrichtseinheiten für ältere Lehrpersonen kommt auch den 

Kindern zugute. 
 
 
Der Verein Schule&Elternhaus des Kantons Freiburg dankt Ihnen für die Möglichkeit einer Stellungnahme, 
bleibt an Bildungsfragen interessiert und stellt sich als Diskussions- und Arbeitspartner zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 

Andrea Burgener Woeffray 
Co-Präsidentin Schule&Elternhaus Freiburg 
 
 
Bettina Wertmüller Berger 
Co-Präsidentin Schule&Elternhaus Freiburg 

 


